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Zahl:1215-0/2023 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 

aufgenommen am Donnerstag, dem 20.07.2023 anlässlich der Sitzung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, im Sitzungssaal der Marktgemeinde. 

 
 

Anwesend:  

Bürgermeisterin: Elisabeth Lobnik, Bakk, 9135 Bad Eisenkappel 157 
 

   Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 150/6 

Vizebgm. Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern/Korte 8 

Manuela Lobnik, BSc.; 9135 Bad Eisenkappel 185/1 

Michael Arbeitstein; 9135 Rechberg 42/2 

Egon Karnitschar, 9135 Ebriach 177 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 127/1 

Evelin Pirčer, 9135 Vellach 64 

Robert Kopasic, 9135 Vellach 158/1/2 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite15/1 

Gabriel Hribar, 9135 Trögern/Korte 5/2 

Thomas Schadl, 9135 Bad Eisenkappel 141 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Valentin Smrtnik, 9135 Ebriach 131/1 

Denis Smrtnik, 9135 Unterort 11 

Markus Korotaj; 9135 Bad Eisenkappel 237/3 

Richard Županc, 9135 Vellach 45/2 

Johannes Jerlich, 9135 Ebriach 156 
 

 
 

Entschuldigt abwesend:   
 

Nicole Lamprecht, 9135 Bad Eisenkappel 239 

Christian Morosz; 9135 Bad Eisenkappell 336 

Michael Peterschinek; 9135 Vellach 65/2 

Majda Furjan-Kutschnig, 9135 Ebriach 125 

Anja Christina Orasche, 9135 Leppen 34 

Toni Smrtnik, 9135 Ebriach 131 
 

Ersätze: 
 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite15/1 

Egon Karnitschar, 9135 Ebriach 177 

Robert Kopasič, 9135 Vellach 158/1/2 

Herbert Kogoj, 9135 Lobnig 20 

Valentin Smrtnik, 9135 Ebriach 131/1 

Gertraud Urschitz; 9135 Bad Eisenkappel 74 

        

Weiters anwesend:          AL
in

 Mag. (FH) Marina Kuchar 

           Eva Kuchar 
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Sitzungsbeginn:              18:00 Uhr 

 

   Tagesordnung/dnevni red: 

Bericht der Bürgermeisterin 
 

Anfragebeantwortung: 
a. Anfrage der EL lt. § 43 K-AGO (27.04.2023) Anschaffung Mülleimer 

b. Anfrage der EL lt. § 43 K-AGO (27.04.2023) Schulungen der Mitglieder 

Finanzausschuss 
 

1. Bestellung des/r Protokollprüfer(s)in 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

2. Kassaprüfung vom 29.06.2023 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich  

3. Projekt Unterlobnig - Finanzierungsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

4. Sanierung Brücke Kirchweg - Finanzierungsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

5. Sanierung Harischweg 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

6. Annahmeerklärung ABA Eisenkappel, BA 11 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

7. Betriebs- und Tarifordnung Recyclinghof 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

8. Tarifanpassung Wirtschaftshof 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

9. Umwidmung 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

10. Obir Tropfsteinhöhlen GmbH.-Haftungserklärung 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

11. Smretschnig -Verkauf (Teil-) Grundstücke Lesnikfeld 

Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

12. Grundstücksverkauf Miklau  

Berichterstatterin: Bgm.
in

 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

13. Grundstücksabtausch Trögern 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

14. Kindergartenordnung 2023/2024 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 

15. Abschaltung Straßenbeleuchtung 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

16. Sonderjagdgebiet Trögern VIII 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk 

17. Antrag n. § 41 K-AGO der ÖVP Gemeinderäte – Keine Mautgebühr 

für Eisenkappler GemeindebürgerInnen bei Benützung der 

Hochobirstraße  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Nicht öffentlicher Teil: 
  

18. Personalangelegenheiten 
Berichterstatterin: Bgm.

in
 Elisabeth Lobnik, Bakk 
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Bericht der Bürgermeisterin 

 
*Verlesen der entschuldigten Gemeinderäte/Ersätze 

*Angelobung von Robert Kopasič 

*Bericht Brücke Kirchweg-Fertigstellung der Arbeiten nächste Woche  

*Bericht über die Arbeiten WLV/Arbeiten vermutlich nächste Woche abgeschlossen-danach    

  wird die Baustelle in die Ebriacher Klamm verlegt. Es wird hier auch zu Totalsperren der    

  Straße kommen. 

*Ausschreibung der Amtsleiterstelle-Bewerbungen noch bis 23.07.2023 24:00 Uhr möglich 

*Verlesen des Dankschreibens des Bezirksfeuerwehrkommandos Völkermarkt: 
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*Kurzbericht des Vizebgm. Ing. Jürgen Lamprecht zum Thema Breitbandiniative. 
 

Es werden ca. 50 Mio. Euro in der Region investiert. In unserer Gemeinde werden es 4.1 Mio 

Euro sein. Die Take-up-Rate beträgt 356 Anschlüsse bis Ende des Jahres. Die 

Anschlussgebühr wird 300.-- Euro betragen und der Baubeginn ist mit 2024 angedacht. Am 

12.10.2023 wird es einen Informationsabend dazu geben.  

 
 

 Anfragebeantwortung der Bürgermeisterin 
 

Folgende Anfragen wurden von Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk beantwortet: 
 

a. Anfrage der EL Gemeinderäte lt. § 43 K-AGO v. 27.04.2023; Anschaffung 

von Mülleimern 

b. Anfrage der EL Gemeinderäte lt. § 43 K-AGO v. 27.04.2023; Schulung der 

Mitglieder des Ausschusses für Finanzen, Sicherheit und Tourismus / 

Odbor za finance, varnost un turisem 
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TOP 1 Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung werden Herr Ing. Jürgen Lamprecht sowie Herr 

Denis Smrtnik bestellt. 
 

Einstimmig wird dieser Bericht zur Kenntnis genommen. 

 

Top 2 Kassaprüfung vom 29.06.2023 
Berichterstatter: GR Johannes Jerlich 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 29.06.2023 die 

Gemeindekasse überprüft, Einsicht in sämtliche Belege genommen und für in Ordnung 

befunden. Der Prüfungszeitraum erstreckte sich vom 14.04.  bis 29.06.2023.  

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 

 

TOP 3 Projekt Unterlobnig - Finanzierungsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

In der Sitzung des Gemeinderates vom 27.04.2023 wurde die Kaufabwicklung 

betreffend der Engstelle Unterlobnig (Knez/Knez) beschlossen. Neben dem Abschluss 

des Kaufvertrages ist auch ein Finanzierungsplan zu beschließen, damit die 

zugesicherten Bedarfszuweisungsmitteln a.R. über die Gemeinderevision abgerufen 

werden können. 

 

Ausgabenseitig wurde der Kauf des Wohnhauses von Herrn Knez mit einem Betrag 

von € 175.000,00 samt den notwendigen Gebühren für Grunderwerbssteuer und 

Eintragungsgebühren in der Höhe von € 8.050,00 eingebaut. Weiters sind Kosten für 

den Abriss (voraussichtlich im Jahr 2024) sowie Kosten für die Herstellung für die 

Verbindung der Straße ein Betrag in der Höhe von € 30.000,00 vorgesehen. Sollten 

sich die Kosten erhöhen, wird im Jahr 2024 eine Änderung des Finanzierungsplanes 

mit den aktuellen Werten durchgeführt werden.  

 

Für dieses Projekt konnten Einnahmen in Form von Bedarfszuweisungsmitteln 

(außerhalb des Rahmens) in der Höhe von € 140.000,00 sowie € 65.000,00 – somit 

insgesamt € 205.000,00 - bei LR Fellner erwirkt werden. Die aus dem Jahr 2020 

Antrag: 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen.  
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stammenden Rest-Bedarfszuweisungsmitteln für die Projektierung der Umfahrung 

Unterlobnig, in der Höhe von € 3.100,00 sind nach Rücksprache mit der Revision 

ebenfalls in diesen Finanzierungsplan einzubauen.  

 

Um dieses Projekt auszufinanzieren, müsste noch ein Betrag in der Höhe von € 

5.900,00 aus der Rücklage – Grundstücksverkäufe – bedeckt werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehenden 

Finanzierungsplan beschließen: 
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 Vizebgm. ÖR Franz Josef Smrtnik: Ich möchte allen Beteiligten danken, dies ist die beste 

Lösung.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

TOP 4 Sanierung Brücke Kirchweg (Terplak) - Finanzierungsplan 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Im Zuge der Sanierungsarbeiten am Kirchweg wurde beim Asphaltabbruch und 

Feinplanieabtrag bei der Terplak-Brücke bemerkt, dass das Brückentragwerk desolat 

ist. Dies konnte vor dem Asphaltabtrag leider nicht erkannt werden. Somit besteht im 

Brückenbereich ein Sanierungsbedarf. 
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Da die Firma Swietelsky vor Ort bei allen Bauabschnitten Billigst- und Bestbieter war, 

wurde ein Angebot eingeholt, die Angebotssumme beläuft sich auf € 27.773,58 

(brutto). Auf Anfrage konnte kein Nachlass gewährt werden. Daraufhin wurde noch 

ein weiteres Angebot von der Firma MAWI Bau GmbH aus Gallizien eingeholt, der 

Preis ist geringer und weist einen Endbetrag von € 24.737,77 (brutto) – somit gerundet 

€ 25.000,00 - auf.  

 

Finanzierung 

Die Sanierungsarbeiten in der Höhe von rund € 25.000,00 könnten zu 50% der Kosten, 

das sind € 12.500,00 aus Mitteln des KIP 2023 finanziert werden. Für die weiteren 

50% könnten Bedarfszuweisungsmittel innerhalb des Rahmens gesetzt werden. 

Derzeit stehen unter Berücksichtigung aller bereits beschlossenen Bindungen und nach 

Abzug des 15% Rückbehaltes nach der Verteilungsrichtlinie (das sind € 50.400,00) 

sowie der Bindung für die Sanierung Jakobsquelle (max. € 13.500,00) noch € 

35.900,00 zur freien Verfügung.  
 

Daraus ergibt sich folgender Finanzierungsplan: 

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) € 12.500,00 

Eigenmittel – Bedarfszuweisungen i.R. € 12.500,00 

Summe Investition/Finanzierung € 25.000,00 

 

In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 28.06.2023 wurde die Auftragsvergabe für 

die dringend notwendige Sanierung der Terplakbrücke bereits beschlossen. Dem 

Finanzausschuss wurde der Finanzierungsplan vorgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

TOP 5 Sanierung Harischweg - Finanzierungsplan  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Im Rahmen der Straßensanierungen ist noch aufgefallen, dass der Harischweg 

(Abzweigung Orasch - Richtung Leppen) auch in einem schlechten Zustand ist. 

Aufgrund dessen wurde beim Verwaltungsbausachverständigen eine Kostenschätzung 

beauftragt. Die Schätzungssumme wurde mit einem Betrag von rund € 101.000,-- 

erhoben (inkl. Schieberkappen, Kanaldeckel, Schachteinrichtungen, 

Oberflächenentwässerung, LWL Verrohrung, Abtragung, Planierung, Asphaltierung 

und Regie).  

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den oben 

angeführten Finanzierungsplan und in diesem Zusammenhang die Bindung der 

Bedarfszuweisungsmittel i.R. sowie die Verwendung von KIP-Mitteln 2023 jeweils 

in der Höhe von 12.500,00 beschließen.  
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Als Alternative wurde von der Firma Possehl ein Angebot für eine reine 

Oberflächensanierung (Dünnschichtdecke) eingeholt. Dieses Angebot beläuft sich auf 

rund € 10.100,--. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um keine Sanierung, jedoch 

kann eine Verlängerung der Lebensdauer erwirkt werden.  

 

Zumal für eine komplette Straßensanierung die finanzielle Bedeckung nicht gegeben 

ist wird vorgeschlagen, die Straßenoberfläche mit der Dünnschicht zu sanieren. Diese 

kann wie folgt finanziert werden:  

 

Finanzierungsplan: 

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) € 5.050,00 

Eigenmittel – Bedarfszuweisungen i.R. € 5.050,00 

Summe Investition/Finanzierung € 10.100,00 

 

Im Gemeindevorstand wurde beschlossen, dass die Prioritätenliste der 

Straßensanierungen eingehalten werden und der Harischweg erst nach den beiden 

Vorhaben Unterort (Zufahrt Annemarie Bergmann) sowie Zufahrt Wohnhäuser 

Vellach umgesetzt werden soll. Der Finanzierungsplan Harischweg wurde unter der 

Voraussetzung der Einhaltung der Reihenfolge beschlossen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizebgm. ÖR Franz Josef Smrtnik: Die Straße Unterort zur Familie Bergmann – hier wäre 

der Unterbau der Straße so zu gestalten, dass in der nächsten Phase der 

Straßensanierungsarbeiten in diesem Bereich die Asphaltierungsarbeiten gemacht werden 

könnten. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 6 Annahmeerklärung ABA Eisenkappel, BA 11 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Velach hat für das Projekt der WLV 

(Sofortmaßnahmen zur Sicherung des Vellachbaches) mit Gemeinderatsbeschluss vom 

14.12.2018 um ein Fondsdarlehen angesucht. Das Ansuchen wurde mit 25.11.2019 

gestellt, die dafür notwendige Annahmeerklärung aber noch nicht unterzeichnet.  

 

Nach Rücksprache mit der Unterabteilung wasserwirtschaftliche Planung und 

Siedlungswasserwirtschaft ist die Abgabe noch möglich. Um alle notwendigen 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge oben angeführten 

Finanzierungsplan und in diesem Zusammenhang die Bindung der 

Bedarfszuweisungsmittel i.R. sowie die Verwendung der KIP-Mittel 2023 jeweils in 

der Höhe von € 5.050,00 unter Einhaltung der Reihenfolge gemäß Prioritätenliste 

beschließen. 
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Erfordernisse (auch für die Förderung bei der KPC) zu erfüllen, wäre nachstehende 

Annahmeerklärung zu beschließen.   

 

 

 
  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Annahmeerklärung beschließen.  
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 7 Betriebs- u. Tarifordnung Recyclinghof 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

 

Um das Altstoffsammelzentrum in Rechberg weiterhin kostendeckend und 

ordnungsgemäß zu betreiben, wird die folgende neue Betriebsordnung und darin 

enthaltenen Tarife beschlossen: 

 

 

 

ALTSTOFFSAMMELZENTRUM 

 

BETRIEBSORDNUNG 

Die Anschrift des Altstoffsammelzentrums der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

lautet 9135 Blasnitzen 11. Anlieferungen sind ausschließlich Gemeindebürgern 

gestattet. Großmengen, die über haushaltsübliche Mengen hinausgehen, dürfen nicht 

über das Abfallsammelzentrum entsorgt werden (Hausabbruch, Lagerauflösungen 

und ähnliches).  

 

1. ÖFFNUNGSZEITEN: 

 

Das Altstoffsammelzentrum der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ist von April 

bis September jeden Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie jeden ersten Samstag 

im Monat von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

(genaue Termine siehe Jahreskalender und Homepage der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach) 

Nur während der Öffnungszeiten ist fachkundiges Personal am 

Altstoffsammelzentrum anwesend, das den geordneten Ablauf der Anlieferung 

überwacht und beratend zur Seite steht.  

Außerhalb der angeführten Öffnungszeiten findet keine Übernahme statt. Traktor- 

und größere Autoanhängerladungen von Sperrmüll werden gegen Voranmeldung am 

Gemeindeamt Eisenkappel-Vellach (Tel. 04238/8311-23) am Altstoffsammelzentrum 

entgegengenommen.  

Alle Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten sind kostenpflichtig und sind 

gemäß der Tarifordnung plus einer zusätzlichen Aufzahlung von 15,00 Euro bei der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach zu bezahlen!  
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2. ÜBERNAHME - VERHALTENSREGELN: 

 Der Übernahmetarif ist vor der Entsorgung zu begleichen 

 Für Anlieferungen im Abfallsammelzentrum sind nur Gemeindebürger bzw., 

Haushalte der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach berechtigt, die sich auch 

der Hausmüllabfuhr bedienen.  

 Der Anlieferer hat seinen Namen und seine Anschrift dem Übernehmer 

wahrheitsgetreu bekannt zu geben. Allen anderen (Gewerbebetrieb, Bürger 

aus anderen Gemeinden) muss die Annahme vom 

Altstoffsammelzentrumpersonal verweigert werden.  

 Ordnungsgemäße Entsorgung braucht Zeit, bitte um Geduld  

 Abfälle vorsortiert (eventuell in Kisten oder Säcken) anliefern, verringert die 

Abladezeit  

 Bei größeren Mengen Abladehilfen mitnehmen  

 Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten, um Mehrkosten 

für nichtsachgemäße Mülltrennung zu vermeiden 

 Einzeln einfahren nicht vordrängen  

 Bei längeren Wartezeiten bitte Motor abstellen  

 Die Abfälle ausschließlich in die richtigen Container entsorgen, im 

Zweifelsfall ist das fachlich geschulte Personal vor Ort zu befragen 

 

3. ÜBERNOMMENE FRAKTIONEN: 

Altglas, Bauplastik, Kunststoffe, Altholz, Bauschutt, Problemstoffe, Altmedikamente, 

Fernsehgeräte und Bildschirme, Rohrabfälle aus Kunststoffen, Altreifen, Frittierfette, 

Schrott, Batterien, Kartonagen, Silofolien, Baum- und Strauchschnitt, Kühlgeräte, 

Sperrmüll  

 

Nicht übernommen werden:  

- Asbesthaltige Abfälle (Abgaben von Kleinstmengen möglich) 

- Asphaltbruch 

- Erde 

- Abfälle von Betrieben  

 

Sämtliche oben angeführte Altstofffraktionen müssen bereits vorsortiert angeliefert 

werden, um eine rasche Abwicklung bei der Übernahme zu ermöglichen. Die 

Gemeinde behält sich vor, jederzeit die einzelnen Stoffgruppen zu erweitern bzw. 

einzuschränken. 
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4. TARIFORDNUNG: 

 

Abfallart Schlüssel-Nr. Einheit 
Preis in € 

inkl. USt 

Fritierfette, Öle (Öli´s) 12302 Eimer gratis 

Holzabfälle, org. beh./Sperrmüll 17218 m³ 15,-- 

Bauschutt 31409 

25/30 

Literkübel 5,--  

Bauschutt 31409 m³ 50,-- 

Eisen-/Stahlabfälle/Waschmaschine 35103 m³ 3,-- 

Keramik (WC, Waschbecken, etc) 91206 pro Stk 3,-- 

Kleinmöbel 17218 pro Stk 4,-- 

Matratzen, Polstermöbel, etc. 17218 pro Stk 3,-- 

sonst. Sperrmüll 91401 je angef. m³  12,-- 

Restmüll (Hausmüll) 91101 je Sack 6,-- 

Silofolien, Bauplastik   m³ 15,-- 

Altreifen 57502     

PKW-Reifen mit Felge   Stück 8,-- 

PKW-Reifen ohne Felge   Stück 4,-- 

LKW-/Traktorreifen mit Felge   Stück 50,-- 

LKW-/Traktorreifen ohne Felge   Stück 25,-- 

Eternitabfälle(asbesthaltig) 31412 m³ 15,-- 

Autowrack 35103   35,-- 

        

  

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach behält sich das Recht vor bei eventuellen 

Zuwiderhandeln Nachverrechnungen durchzuführen.  

Für Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeit wird eine Aufzahlung von 15,00 € je 

Anlieferung zusätzlich berechnet!  

Betriebsmüll von Gewerbebetrieben wird nicht angenommen!  

Kostenfreie Übernahmen bei Einzelanlieferung  

- Speiseöle und Frittierfette im ÖLI 

- Elektrogeräte mit Entsorgungsplakette oder Kühlschrankpickerl 
 

 

5. VERHALTEN IM BRANDFALL: 

Im Brandfall ist das Altstoffsammelzentrum unverzüglich zu räumen.  

Diese Betriebsordnung tritt mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2023; 

Z1: 1229-0/2023 am 01.08.2023 in Kraft. 
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Bad Eisenkappel, am 21.07.2023 

 

Die Bürgermeisterin/županja:  

             Elisabeth Lobnik, Bakk. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 
 

TOP 8 Tarifanpassung Wirtschaftshof 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Bis zum Jahr 2015 konnte der Gebührenhaushalt des Wirtschaftshofes positiv abgeschlossen 

werden. Ab dem Jahr 2016 bis 2019 war dies noch möglich, zumal eine Indexierung der 

Tarifsätze ausreichte. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 erfolgte die Umstellung der 

Buchhaltung nach den Vorgaben der VRV 2015 und somit wurde das Vermögen der 

Gemeinde bewertet. Mit dieser Bewertung des Vermögens hatte auch die Abschreibung von 

Gebäuden und Maschinen (AfA)  zu erfolgen.  

 

Nunmehr wurden die Tarife des Wirtschaftshofes unter Einbeziehung der AfA neu kalkuliert, 

um dem negativen Saldo entgegenzusteuern. 

 

Vorallem war im Bereich des Stundensatzes für unser Kommunalgerät Handlungsbedarf. 

 

Die Berechnungen ergaben demnach nachstehende neue Tarifsätze im Wirtschaftshof:  

 

Stundensatz für einen Wirtschaftshofmitarbeiter   € 46,80 

Stundensatz für einen vom geförderten Saisonarbeiter  € 14,00 

Stundensatz für Unimog      € 51,50 

Stundensatz für Kommunalgerät     € 51,00 

 

Die Umstetzung der Tarifanpassung sollte mit 01.08.2023 erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Energie, Klima, Natur- Umweltschutz / odbor za energijo, klimo in 

varstvo okolja stellt im Wege des Gemeindevorstands an den Gemeinderat den Antrag, 

dieser möge die Betriebsordnung inkl. der neu festgelegten Tarife beschließen. 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 

Anpassung der Stundensätze wie im Bericht angeführt mit 01.08.2023 beschließen. 
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TOP 9 Umwidmung 8/2020 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Der Punkt wurde bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 3.5.2022 einstimmig 

beschlossen. In der Zwischenzeit haben sich die Grundstücksnummern geändert, 

weshalb der Beschluss mit den neuen Grundstücksnummern erneut gefasst werden 

soll. 
 

 

a) Widmungsfall-Nr.   8/2020 

Widmungswerber:  Michael Tschas 

Anschrift:    Lobnig 19 

Grundstücks Nr. 395/1( ca. 307 m²), 395/13(ca. 1000 m²), 539/3 (ca. 

1400 m²), 387/5 (1853 m²), 387/7 (ca. 400 m²) und 

545( ca. 100 m²), alle KG 76204 Blasnitzen, sowie 

538/8 (ca. 4675 m²), 717 (1535 m²), 726 (ca. 150 

m²), 712/4 (ca. 70 m²), und 712/9 (ca. 510 m²), alle 

KG 76217 Rechberg 

Ausmaß: ca. 12000 m² 

Widmung von:   Grünland - Schlackenteich 

Widmung in: Grünland - Photovoltaikanlage 

 

 
 



Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates, 20.07.2023 

16 

Der Antragsteller beabsichtigt eine Photovoltaikanlage zu errichten. Der Ort wäre 

seitens der Gemeinde Eisenkappel-Vellach gut geeignet für eine Anlage. Ca. 200 m 

südlich befindet sich die Abwassereinigungsanlage der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach. 

 

Ergebnis Gemeinde: Positiv 

 

Dieser Umwidmungspunkt wird in der Zeit vom 4.4.2022 bis 2.5.2022 öffentlich 

kundgemacht. Bis heute sind ha. keine Einwände gegen die beabsichtigte Umwidmung 

eingelangt. 
 

Folgende Stellungnahmen liegen hierzu vor: 

 

Vorprüfung: 

Stellungnahme – Abt. 3 – fachliche Raumordnung, Amt der Kärntner 

Landesregierung vom 16. Februar 2021  (ha. eingelangt am 3. März 2021): 

 

Das Vorhaben befindet sich nördlich der Ortschaft Zauchen im südlichen Anschluss 

des Gewerbegebietes.  

 

Lt. ÖEK handelt es sich um einen Siedlungsraum mit industriell/gewerblicher 

Funktion. Die Fläche liegt im Anschluss an eine technische Siedlungsgrenze. 

 

Gem. Flächenwidmungsplan ist die Widmungsfläche als Grünland - Schlackenteich 

gewidmet. Die Fläche grenzt im Norden an BL-Gewerbegebiet, im Süden an GL-

Land-und Forstwirtschaft und im Osten an eine Verkehrsfläche an; im Westen ist ein 

Gewässer ersichtlich gemacht. 

 

Aus raumordnungsfachlicher Sicht wird festgestellt, dass auf Grund der Größe der 

Widmungsfläche von mehr als 40m² für das ggst. Vorhaben die Bestimmungen der 

Photovoltaikanlagen-Verordnung anzuwenden sind. Die PV-Verordnung legt folgende 

Grundsätze bei der Planung von PV-Standorten fest: 

- Der Erhalt der naturnahen Landschaft und des Naturhaushaltes. 

- Wahrung des Landschaftsbildes, Landschaftscharakter und der Identität der Region. 

- Vermeidung von Raum- und Umweltkonflikten. 

- Freihaltung geschützter und schutzwürdiger Landschaftsteile und Lebensräume. 

- Freihaltung von geologisch und wasserwirtschaftlich sensiblen Standorten. 

 

Die Verordnung zielt darauf ab, PV-Anlagen vorrangig in bestehenden Gebäuden oder 

baulichen Anlagen zu integrieren bzw. in einem betrieblichen Verbund zu situieren. 

Im Falle einer PV-Anlage in der freien Landschaft ist u.a. folgendes für eine 

Beurteilung maßgebend: 

1. Ziel gem. §2 des Kärntner Raumordnungsgesetzes:  

- Die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Vielfalt und die Eigenart der 

Kärntner Landschaft und die Identität der Regionen des Landes sind zu bewahren, 

2. Bestimmungen gem. §7 Ktn. Umweltplanungsgesetz: 
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- die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, einschließlich sekundärer, 

kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und 

vorübergehender, positiver und negativer Auswirkungen, unter Berücksichtigung 

insbesondere der Gesichtspunkte biologische Vielfalt, Bevölkerung, menschliche 

Gesundheit, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, 

kulturelles Erbe (einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der 

archäologischen Schätze) und Landschaft sowie die Wechselbeziehung zwischen den 

genannten Faktoren. 

 

Die Nutzung für PV-Anlage in der freien Landschaft ist stark eingeschränkt und 

lediglich in infrastrukturell vorbelasteten Räumen oder massiv eingeschränkt 

nutzbaren Bereichen wie z.B. auf ehemaligen Deponieflächen oder ehemaligen 

Schottergruben möglich. 

 

In Kärnten gibt es derzeit ca. 30 ha gewidmete Flächen mit der Widmungskategorie 

GL-Photovoltaik, davon wird mit ca. 6 ha lediglich ein geringer Teil auch wirklich 

genutzt. Daher ist ein zusätzlicher Bedarf für PV-Anlagen in der freien Fläche in 

Kärnten nur sehr stark eingeschränkt ableitbar. 

In einer Untersuchung zur Energieversorgung des Landes Kärnten durch die Abt. 8 

wurde festgestellt, dass neben der Nutzung der Wasserkraft lediglich ca. 15% der 

bestehenden Dachflächen für Photovoltaikanlagen ausreichen würden, um den 

derzeitigen Energiebedarf des Landes Kärnten zu decken. Daher bedeutet eine 

Situierung von Photovoltaikanlagen in der freien Landschaft die absolute Ausnahme. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die Zielsetzungen im Kärntner 

Raumordnungs- und Gemeindeplanungsgesetzes verwiesen, welche u.a. den 

sparsamen Umgang mit Grund und Boden als wichtige Zielsetzung formuliert. 

 

Die Widmungsfläche liegt in einem landschaftsräumlich stark eingeschränkten und 

infrastrukturell stark vorbelasteten Raum. Aufgrund der umgebenden 

landschaftsräumlichen Situation wird jedoch die Situierung einer PV-Anlage 

hinsichtlich ihres Wirkungsgrades hinterfragt. 

Ein Widerspruch zu den raumplanerischen Entwicklungsabsichten der Gemeinde ist 

nicht ableitbar. Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist die Errichtung einer PV 

vertretbar. 

Folgende Nachweise/Stellungnahmen sind erforderlich: 

-   Betriebsbeschreibung 

-    im Falle einer Einspeisung in das Netz - Vorlage der Netzzugangs- und      

     Netznutzungsvereinbarung 

-    Landschaftliche Begleitplanung mit Besicherung der Maßnahmen 

-    Bebauungsverpflichtung mit Besicherung 

-  Vereinbarung über den Abbau der Anlage bei Einstellung des Betriebes inkl. 

Besicherung 

- Abt. 8 - Nutzungskonflikte 

- Abt. 8 - Geologie und Bodenschutz 

- Abt. 8 - Naturschutz 

- Bezirksforstinspektion. 
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Erforderliche Fachgutachten:   

Bezirksforstinspektion 

   Abteilung 8 – UA – Schall- und Elektrotechnik 

   Abteilung 8 – UA Nsch – Naturschutz 

Abteilung 8 – UA GGM – Geologie und 

Gewässermonitoring 

 

Stellungnahme - Bezirksforstinspektion, BH-Völkermarkt vom 6.4.2022: 

 

Bei der gegenständigen Umwidmung sind auch einige Waldflächen betroffen. Bei 

einer eventuellen anderen Verwendung des Waldbodens als jene der Waldkultur 

(Photovoltaikanlage) ist daher noch, um eine Rodungsbewilligung anzusuchen. Dabei 

ist der Rodungszweck entsprechend der Widmung auch einzuhalten. 

 

Stellungnahme - Abteilung 8 – UA – Schall- und Elektrotechnik vom 

6.4.2022: 

 

Stellungnahme vom 6.4.2022, Zahl: 08-BA-1062/1-2021 (003/2022) Im südlichen 

Anschluss an das ehemalige Industriegebiet von Rechberg ist die Umwidmung einer 

auf zwischenzeitlich rund 12.000 m² reduzierten Fläche für die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage beantragt. Die Reduzierung der Widmungsfläche wurde auf Grund 

der Stellungnahme der Umweltstelle Fachlicher Naturschutz durchgeführt. 

Aus Sicht der ha. Umweltstelle sowie der ha. Unterabteilung Schall- und 

Elektrotechnik wird dazu ausgeführt, dass auf Grund der Lage der Widmungsfläche 

und bei optimaler Anordnung der PV Elemente Beeinträchtigungen bzw. Blendungen 

der Wohnanrainer nicht zu erwarten sind. Dem Antrag könnte daher zugestimmt 

werden. 

 

Stellungnahme - Abteilung 8 – UA Nsch – Naturschutz vom 15.2.2022: 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass großflächige Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen 

laut Kärntner Photovoltaikanlagen-Verordnung ausgeschlossen sind. Die Verordnung 

legt fest, dass bei der Planung von Photovoltaik-Standorten immer folgende 

Grundsätze in den Vordergrund gestellt werden müssen: 

 

 Der Erhalt der naturnahen Landschaft und des Naturhaushaltes.  

 Wahrung des Landschaftsbildes, Landschaftscharakter und der Identität der 
Region.  

 Vermeidung von Raum-und Umweltkonflikten.  

 Freihaltung geschützter und schutzwürdiger Landschaftsteile und 
Lebensräume.  

 Freihaltung von geologisch und wasserwirtschaftlich sensiblen Standorten. 

 

Durch die nunmehr erfolgte Reduktion der Widmungsfläche und die Bewahrung der 

bewaldeten Abhänge in Richtung Norden, Westen und Osten ist ein erheblicher 

nachteiliger Einfluss auf das Landschaftsbild und den Charakter der Landschaft nicht 

mehr zu erkennen.  
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Daher kann dem nunmehr vorliegenden, reduzierten Widmungsbegehren aus 

naturschutzfachlicher Sicht zugestimmt werden. Der Widmungswerber ist jedoch 

darauf hinzuweisen, dass sämtliche baulichen Anlagen (PV-Anlage, Zaun, etc.) auch 

mit der spezifischen Grünlandwidmung naturschutzrechtlich bewilligungspflichtig 

sind, da die Widmungsfläche in der Freien Landschaft zu liegen kommt. 

 

 

Stellungnahme - Abteilung 8 – UA GGM – Geologie und 

Gewässermonitoring vom 16.4.2021: 

 

Bei der Widmungsfläche handelt es sich um einen Altstandort (Deponie für 

Kohlenasche sowie Holz- u. Rindenabfälle, Bauschutt). 

Die WF stellt sich als ebenes Plateau dar und ist Großteils eben. Zur östlich 

angrenzenden Verbindungsstraße Blasnitzen ist eine bis zu 36° geneigte Böschung 

ausgebildet. Der Geländeabfall zur Vellach im Westen ist zwischen 10° und 20° 

geneigt. Es ist geplant die WF mit einer PV-Anlage zu bebauen.  

 

Nach Rücksprache mit der UA Umweltinspektion und Abfallwirtschaft hinsichtlich 

des Altstandortes wurde mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen die Errichtung einer 

PV-Anlage bestehen. Aus fachlicher Sicht sind bei einer derartigen Nutzung des 

Altstandortes keine augenscheinlichen geologischen Probleme gegeben und der 

Umwidmung wird zugestimmt. Zur östlich gelegenen Böschungskante ist ein 

Mindestabstand der PV-Module von 3 Meter einzuhalten (Vermeidung von Erosion 

durch Oberflächenwässer). 

 

 

 
 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 10 Obir Tropfsteinhöhlen GmbH. - Haftungserklärung 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Von Seiten der Geschäftsführung der Obir- Tropfsteinhöhlen GesmbH. wurde am 

20.04.2023 nachstehendes Ansuchen eingebracht:  

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Umwidmungspunkt 8/2020 beschließen.   
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Es wurde von Seiten der Geschäftsführung der Obir Tropfsteinhöhlen Errichtungs- und 

BetriebsgesmbH. auch die Bedeckung zugesichert. Dies soll durch Pachteinnahmen 

bis zum Ende des Jahres 2025 erfolgen. Hiefür wurde mit 05.07.2023 ein um diesen 

Passus erweitertes Ansuchen abgegeben.  

 

Nach Rücksprache mit der Revision beim Amt der Kärntner Landesregierung wäre aus 

deren Sicht die Möglichkeit der Erweiterung des Haftungsrahmen gegeben, zumal die 

Ausschöpfung derzeit 53,78% beträgt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Haftungserklärung für die Obir Tropfsteinhöhlen GesmbH. beschließen: 
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Vizebgm. ÖR Franz Josef Smrtnik: Dankt GR Gabriel Hribar für seine Arbeit als 

Geschäftsführer. 

 

Bgm
in

 Elisabeth Lobnik, Bakk.: Bedankt sich auch bei Herrn GR Gabriel Hribar für die 

geleisteten ehrenamtlichen Stunden für die Geschäftsführertätigkeit, speziell auch für die 

geleistete Arbeit während der Erneuerung der Kläranlage beim Betriebsgebäude.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 11 Smretschnig – Verkauf (Teil-)Grundstücke Lesnikfeld 
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 

 

Herr Gerhard Smretschnig hat gemäß Bestands- und Optionsvertrag vom 13.07.2012 

das Grundstück 649/3, KG Rechberg, in Bestand. Auf diesem Grundstück ist er mit 

seinem Unternehmen Naturholz Smretschnig GmbH angesiedelt.  

Im Bestands- und Optionsvertrag wird Hr. Smretschnig einerseits für das Grundstück 

649/3 das Recht eingeräumt, dieses zu festgelegten Konditionen zu kaufen. Vereinbart 

wurde € 5,00 pro m², das sind insgesamt € 50.495. Der Kaufpreis ist indexiert. 

Festgelegt wurde, dass sich der Gesamtkaufpreis pro Jahr des bestehenden 

Bestandverhältnisses um jeweils € 1.00,00 verringert, das sind nunmehr insgesamt € 

11.000,00. 
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Andererseits wird Hr. Smretschnig im Bestandsvertrag auch das Recht eingeräumt, ein 

Teilstück des Grundstücks 649/1 – nunmehr 649/5 – in Bestand zu nehmen oder zu 

erwerben. Auch hierfür wären die Bestimmungen des Optionskaufs für das 

Grundstück 649/3 anzuwenden. Dieses Recht erlosch grundsätzlich mit 31.12.2018. 

Zudem wurde mit Herrn Smretschnig vereinbart, dass im Falle eines Erwerbs die 

Aufschließungskosten in der Höhe von € 25.091,83, welche Hr. Smretschnig 

aufgebracht hat, in Abzug gebracht werden. 

Herr Smretschnig beabsichtigt nunmehr das Grundstück 649/3 (9974 m²) sowie einen 

Teil des Grundstücks 649/5 (gemäß beiliegendem Teilungsentwurf 7833 m²) von der 

Marktgemeinde zu kaufen. Auf dem Grundstück 649/5 ist lt. Auskunft von Herrn 

Smretschnig geplant, ein Bürogebäude zu errichten. Das Grundstück 649/3 ist als 

Bauland – Gewerbegebiet gewidmet, das Grundstück 649/5 ist als 

Aufschließungsgebiet Bauland-Dorfgebiet gewidmet. Ein Streifen ist als Grünland – 

Schutzstreifen als Immissionsschutz festgelegt. Für das Grundstück 649/5 wäre eine 

Umwidmung in Bauland – Gewerbegebiet erforderlich. Da diese Fläche in der 

Gefahrenzone der Wasserwirtschaft liegt (Oberflächenwasser) wurde eine mögliche 

Umwidmung zur beabsichtigten Errichtung eines Bürogebäudes vorab mit der 

Wasserwirtschaft abgeklärt. Gemäß dieser wäre für eine Umwidmung ein Bauplan 

(Baumeister) vorzulegen, welcher bereits die Maßnahmen enthält, um die 

Gefahrenzone hintanzuhalten. 

Nach Rücksprache mit Herrn Smretschnig, soll mit dem Umwidmungsantrag gewartet 

werden, bis dezidierte Überlegungen über den beabsichtigen Bau vorliegen. Es liegt 

jedoch das Ansuchen vor, beide Käufe bereits umzusetzen. 

Somit würde sich folgende Kaufsumme ergeben: 

 

 

Anm: Aufgrund des Ablaufes der Kaufoption für das Grundstück 649/5 könnte der 

Preis nunmehr flexibel gestaltet werden. Zudem ist in den Gremien zu diskutieren, ob 

das Grundstück 649/5 bereits jetzt verkauft werden soll, oder abgewartet wird, bis 

nähere Informationen zum Vorhaben und zur Verwendung des Grundstückes der 

Gemeinde vorliegen.  

Bezeichnung m²
Preis/m² 

in €
Summe

Grundstück 649/3 9974 5 49.870,00€     

Grundstück 649/5 7833 5 39.165,00€     

Zwischensumme 89.035,00€     

Abzug Verringerungsbetrag 11.000,00-€     

Zwischensumme 78.035,00€    

Zwischensumme wertgesichert 107.922,41€  

Abzug Wasser- u. Kanalkosten 25.091,83-€     

tatsächlicher Kaufpreis 82.830,58€     

Basis:  Index Jänner 2012-Mai 2023



Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates, 20.07.2023 

24 

Vorschlag: 

Vorgeschlagen wird, erstmal den Kauf des Grundstückes 649/3 zu beschließen. Von 

Seiten des Herrn Notar Dr. Užnik würde in Folge ein Kaufvertrag zwischen Herren 

Gerhard Smretschnig und der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vorbereitet 

werden, welcher mit den Beteiligten abgestimmt und in der nächsten Sitzung 

beschlossen werden kann.  

Die Verkaufssumme würde sich auf folgenden Betrag belaufen: 

 

 

Im Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus wurde darüber ausführlich 

diskutiert. Dieser stimmte dem Verkauf des Grundstückes 649/3 unter den genannten 

Konditionen zu. Für den Verkauf der Parzelle 649/5 müsste ein konkretes Konzept 

vorgelegt und der Kaufpreis neu verhandelt werden. Der Beschluss wurde 

dahingehend gefasst. Auch der Gemeindevorstand stimmte dieser Vorgehensweise zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 12 Grundstücksverkauf Miklau Valentin 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

Herr Miklau Valentin hat einen Antrag auf Erwerb von öffentlichem Gut gestellt: 

Bezeichnung m²
Preis/m² 

in €
Summe

Grundstück 649/3 9974 5 49.870,00€     

Abzug Verringerungsbetrag 11.000,00-€     

Zwischensumme 38.870,00€    

Zwischensumme wertgesichert 53.757,21€    

Abzug Wasser- u. Kanalkosten 25.091,83-€     

tatsächlicher Kaufpreis 28.665,38€     

Basis:  Index Jänner 2012-Mai 2023

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Verkauf des 

Grundstückes 649/3 unter den im Vertrag festgelegten Konditionen an Herrn 

Gerhard Smretschnig beschließen. Für den Verkauf der Parzelle 649/5 ist ein 

konkretes Konzept vorzulegen und der Kaufpreis neu zu verhandeln. 
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Die Parzelle 568, KG 76213 (Eigentümer: Marktgemeinde Eisenkappel- Vellach) erstreckt 

sich von der „Boschteebene“ bis zum Hof „Schertou“, wo die Teilung durchgeführt wird. Die 

Parzelle endet beim Hof „Schertou“ und führt auch teilweise über die (vermutlich alte) 

Oberleppener Straße und durch bestehende Hofstellen (Gabanz, Miklau und Knolitsch). 
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Durch den Verkauf des Teilabschnittes würde die Parzelle nicht im Hof, sondern vor dem Hof 

enden. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 13 Grundstücksabtausch Trögern 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Von Seiten der Wertholz Österreich Holzhandels GmbH (Hr. Welz) wurde bereits im 

April 2022 ein Ansuchen auf Erwerb von öffentlichem Gut in Trögern gestellt.  
 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den 

Grundstücksverkauf an Herrn Miklau Valentin, Leppen 3, 9135 Bad Eisenkappel, lt. 

beiliegendem Teilungsentwurf im Ausmaß von 193 m² um € 1,00/m² beschließen. 
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Dieser Antrag wurde am 08. Juli 2022 im Ausschuss für Wirtschaft und Bau 

behandelt. Dieser schlug einen Grundstücksabtauch mit Herrn Welz vor, der in etwa 

der Skizze entspricht (rot umrandende Teilflächen der Parz. Nr. 65/1 und 81/1). Somit 

könnte die Verbindung zum Wanderweg Richtung Storschitz erhalten und gesichert 

bleiben. 
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Herr Welz Werner stimmte bereits einem Abtausch zu. Somit sollen Teilbereiche der 

Parzellen 217/3 und 217/6, beide KG 76222, an die Wertholz Österreich Holzhandels 

GmbH und Teilbereiche der Parzellen 65/1 und 81/1, beide KG 76222, an die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach übergehen (gemäß Skizze). Die genauen 

Teilflächen werden im Rahmen einer Vermessung bestimmt und in Folge beschlossen. 

Um Sicherheit zu haben, dass die Gemeinde bereit ist die genannten Flächen 

abzutauschen, soll vor einer Vermessung (Kostentragung durch Hr. Welz) ein 

Grundsatzbeschluss herbeigeführt werden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 14 Kindergartenordnung 2023/2024 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Die derzeit gültige Kindergartenordnung wurde mit 28.07.2022, Zl. 1163-0/2022, vom 

Gemeinderat beschlossen und ist nunmehr an die Änderung des Kärntner 

Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes – K-KBBG anzupassen.  

 

Folgende wesentliche Änderungen wurden getroffen: 

 Die Elternbeiträge für die Betreuung sind entfallen; es werden nur mehr 

Verpflegungskosten und Bastelkosten eingenommen. Die Höhe dieser wurden 

im Gemeindevorstand diskutiert und festgelegt. Auch Einschreibgebühren sind 

nicht mehr zulässig. 

 Die Kinderkrippe wird in eine Kindertagesstätte umgewandelt, zumal die 

Förderungen des Landes für diese höher sind. Aus diesem Grund wurden die 

Begrifflichkeiten entsprechend geändert. 

 Die Kinder müssen mindestens fünf Wochen außerhalb der Einrichtung 

verbringen. 

 Für Kinder mit verpflichtendem Kindergartenjahr ist einmal jährlich ein 

Entwicklungsgespräch durchzuführen. 

 Die Aufgaben wurden an den Gesetzestext angepasst 

 

Von Seiten der Abteilung 6 – Unterabteilung Elementarbildung wurde die 

Kindergartenordnung genehmigt. 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge dem 

Grundstücksabtausch von Teilbereichen der Grundstücke 217/3 und 217/6, beide 

KG 76222, einerseits und Teilbereiche der Grundstücke 65/1 und 81/1, beide KG 

76222, andererseits zwischen der Wertholz Österreich Holzhandels GmbH und der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach (gemäß Skizze) zustimmen und diesen 

grundsätzlich beschließen. 
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VERORDNUNG 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 20.07.2023, 

Zahl: 1155-0/2023, mit der die Kinderbildungs- und betreuungsordnung in 
Entsprechung des § 14 des Kärntner Kinderbildungs- und betreuungsgesetzes – K-

KBBG, LGBl. Nr. 13/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 14/2022, 
verordnet wird. 

(Kinderbildungs- und betreuungsordnung) 
 

§ 1 AUFGABE 
 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen haben die Aufgabe, auf die Bedürfnisse der 
Kinder unter Berücksichtigung der jeweiligen Familiensituation einzugehen. 
Die Familienerziehung ist nach sozialen, ethischen und religiösen Werten zu unterstützen 
und zu ergänzen. Die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit jedes Kindes und seine 
Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
erprobten Methoden, insbesondere der Pädagogik, zu fördern, wobei der sozialen Integration 
von Kindern mit Behinderung sowie dem interkulturellen Lernen eine zentrale Bedeutung 
zukommt, beispielsweise durch die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Förderung der 
Sprache der slowenischen Volksgruppe. Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
haben jedem einzelnen Kind vielfältige und der Entwicklung angemessene Bildungs- und 
Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen haben 
allen Kindern die grundlegenden Werte der österreichischen Gesellschaft zu vermitteln. 
Jedes Kind ist durch eine entsprechende Werteerziehung zu befähigen, allen Menschen 
unabhängig von Herkunft, Religion und Geschlecht offen, tolerant und respektvoll zu 
begegnen und intolerantes Gedankengut abzulehnen. 
 
Allgemeine Kindergärten haben die Kinder auf den Schuleintritt vorzubereiten, wobei jeder 
Leistungsdruck und jeder schulartige Unterricht auszuschließen sind. Sie haben ferner durch 
altersgemäße Erziehung und Bildung die körperlich-motorische, seelische, geistige, 
sprachliche, ethische und soziale Entwicklung der Kinder zu fördern und im Rahmen der 
Möglichkeiten der Elementarpädagogik die Erreichung der Schulreife sowie der notwendigen 
Sprachkompetenzen zu fördern. Allgemeine Kindergärten haben die Kinder bei der 
Entwicklung ihrer mathematisch-technischen, naturwissenschaftlichen Vorläuferfähigkeiten 
zu stärken, sowie den künstlerisch- und musisch-kreativen, emotionalen, psychosozialen und 
physischen Entwicklungsstand der Kinder zu unterstützen. Förderkindergärten haben ihre 
Aufgaben unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Behinderung zu erfüllen. 
 
Kindertagesstätten haben insbesondere die Aufgabe, die Kinder aktiv in ihrer Entwicklung zu 
begleiten und zu fördern sowie in intensiver Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten die familiäre Bildung, Erziehung und Betreuung in der Bindungs-, 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende zweisprachige Kindergartenordnung beschließen.  
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Loslösungs- und Selbstfindungsphase zu ergänzen. Im Rahmen der Persönlichkeitsbildung 
ist jedes einzelne  
 
Kind als eigene Persönlichkeit in seiner Ganzheit anzunehmen und seine Würde, Freude 
und Neugierde zu achten und zu stärken. 
 
Die Kindertagesstätte und der Kindergarten der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach werden 
zweisprachig geführt, das heißt in deutscher und slowenischer Sprache. 
 

§ 2 AUFNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Die Aufnahme erfolgt nach Maßgabe der freien Plätze.  
 
Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 

a) das vollendete erste Lebensjahr, 
b) die körperliche und geistige Eignung des Kindes, 
c) die Anmeldung durch den Erziehungsberechtigten, 
d) die Vorstellung des Kindes bei der Anmeldung, 
e) die schriftliche Verpflichtung des Erziehungsberechtigten, die Kinderbildungs- und 

betreuungsordnung einzuhalten. 

 

Bei Vollauslastung gelten für die Aufnahme vorrangig folgende Kriterien: 
a) Kinder aus der eigenen Gemeinde (Hauptwohnsitz) 
b) Kinder im vorschulischen Alter 
c) Kinder, wenn beide Elternteile berufstätig sind. 

 
Die Zahl der Kinder in einer Gruppe darf in einem allgemeinen Kindergarten 24 in einer 
Kindertagesstätte 15 nicht überschreiten. 

 
In eine Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung, die kein Förderkindergarten oder 
Förderhort ist, dürfen Kinder mit Behinderung zur Bildung, Erziehung und Betreuung 
aufgenommen werden, wenn die im Hinblick auf die Art der Behinderung erforderlichen 
räumlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind, und wenn zu erwarten ist, dass 
im Hinblick auf den Grad und die Art der Behinderung eine gemeinsame Betreuung möglich 
ist (K-KBBG § 3).  
 
Bestehen Bedenken bezüglich der körperlichen oder geistigen Eignung des Kindes für den 
Besuch des Kindergartens, kann ein Gutachten von einem Arzt oder Psychologen verlangt 
werden. 

 
 

§ 3 VERPFLICHTUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 
Um einen harmonischen Tagesablauf zu sichern, sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 

 Jedes Kind sollte bis spätestens 09:00 Uhr in den Kindergarten gebracht werden 
sowie pünktlich, innerhalb der Betriebszeiten, wieder abgeholt werden. Sie geben 
Ihrem Kind dadurch die Möglichkeit, an einer effizienten Bildungs- und 
Erziehungsarbeit teilzunehmen. 
 

 Der Kindergartenbesuch hat regelmäßig zu erfolgen. 
 

 Die Aufsichtspflicht der im Betrieb beginnt somit mit der persönlichen Übergabe des 
Kindes an einen/eine Mitarbeiter/in des Kindergartens. Sie endet mit der Übergabe 
durch einen/eine Mitarbeiter/in an die Erziehungsberechtigten oder an eine 
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bevollmächtigte und schriftlich namhaft gemachte Person, die ihre Identität 
nachweisen kann oder den Mitarbeitern/innen bekannt ist. 
 

 Die Erziehungsberechtigten haben dafür Sorge zu tragen, dass das Kind von 
Aufsichtspersonen im Sinne des Jugendschutzes gebracht und abgeholt wird. Wird 
das Kind von älteren Geschwistern abgeholt, ist dafür eine schriftliche Bestätigung 
der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 

 Für den Schutz der Kinder auf dem Weg zum und vom Kindergarten und für 
Vorkommnisse außerhalb der Betriebszeiten ist der Kindergarten nicht verantwortlich. 
 

 Zur Erfüllung der Bildungs- und Erziehungsarbeit benötigt die Elementarpädagogin Zeit. 
Kurze Informationen können beim Bringen oder Abholen ausgetauscht werden, für längere 
Gespräche vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 

 Das Kind ist entsprechend gepflegt und gekleidet in den Kindergarten zu bringen. 
 

 Dem Kind kann ein Kuscheltier oder ähnliches von zu Hause mitgegeben werden, um den 
Neuanfang zu erleichtern. Weitere Spielsachen sind bitte nicht mitzugeben – es wird keine 
Haftung übernommen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass das Kind kein Geld in den 
Kindergarten mitbringt – auch dafür wird keine Haftung übernommen. 

 

 Für den Verlust oder die Verwechslung der Garderobengegenstände wird keine 
Haftung übernommen. 

 

 Jede Erkrankung des Kindes oder ein sonstiges Fernbleiben ist der Leitung des 
Kindergartens sofort bekannt zu geben. Nach Infektionskrankheiten darf der Besuch 
des Kindergartens aufgrund der Ansteckungsgefahr nur nach Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses wieder aufgenommen werden.  

 

 Sollte das Kind im Kindergarten erkranken, so ist das Kind nach Verständigung durch 
die Kindergartenleiterin persönlich oder durch eine geeignete Person, sobald als 
möglich abzuholen. 
 

 Kinder mit Läusebefall dürfen erst wieder in den Kindergarten, wenn sie Nissen- und 
Läusefrei sind.  
 

 Für Auskünfte und Beschwerden sind die Kindergartenleitung und/oder die 
gruppenführende Elementarpädagogin zuständig. 

 

 Während des Kindergartenjahres haben die Kinder mindestens fünf Wochen, davon 
durchgehend zumindest zwei Wochen, außerhalb der Einrichtung zu verbringen (K-
KBBG § 15 Abs. 2) 

 
Mitzubringen sind: 
 
Für den Kindergartenbesuch sind einige Gegenstände erforderlich, die bitte deutlich lesbar 
mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen sind. In diesem Zusammenhang können 
Verwechslungen vermieden werden, die unweigerlich bei einer großen Anzahl von Kindern 
auftreten und bei den Kindern für Verunsicherung sorgen können. 
 
Eine Liste der Gegenstände wird von der Kindergartenleitung ausgehändigt. 
 
Informationen zum verpflichtenden Kindergartenjahr: 
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Der Kindergarten hat die Aufgabe, im verpflichtenden Kindergartenjahr durch 
entwicklungsgemäße Erziehung und Bildung die körperliche, seelische, geistige, sittliche und 
soziale Entwicklung im besonderen Maß zu fördern und nach erprobten Methoden der 
Kleinkindpädagogik die Erreichung der Schulfähigkeit zu unterstützen. Im Rahmen der 
Persönlichkeitsbildung ist jedes einzelne Kind als eigene Persönlichkeit in seiner Ganzheit 
anzunehmen, zu stärken und auf die Schule vorzubereiten. Seine Würde, Freude und 
Neugierde sind zu achten und zu fördern. Lernen hat unter Berücksichtigung der 
frühkindlichen Lernformen in einer für das Kind ganzheitlichen und spielerischen Art und 
Weise unter Vermeidung von starren Zeitstrukturen und schulartigen Unterrichtseinheiten zu 
erfolgen. 
 
Die zum Kindergartenbesuch verpflichteten Kinder (§ 21 K-KBBG) haben den Kindergarten 
an mindestens vier Tagen der Woche für insgesamt 20 Stunden zu besuchen. 
 
Ein Fernbleiben vom Kindergarten ist nur im Fall einer gerechtfertigten Verhinderung des 
Kindes wie insbesondere 
 

a) einer Erkrankung des Kindes oder eines Angehörigen oder Tod eines Angehörigen, 
b) bei urlaubsbedingten Abwesenheiten bis zu einem Ausmaß von fünf Wochen 

innerhalb des verpflichtenden Jahres, oder 
c) eines außergewöhnlichen Ereignisses. 

 
zulässig. 

 
Die Erziehungsberechtigten haben die Leiterin des Kindergartens von jeder Verhinderung 
des Kindes zu benachrichtigen. 
 
Für jene Kinder, die einen Kindergarten im Rahmen des verpflichtenden Kindergartenjahres 
besuchen, ist verpflichtend einmal jährlich ein Entwicklungsgespräch durchzuführen. (K-
KBBG § 16a Abs. 3) 
 
 

§ 4 BETRIEBSZEIT 
 

Betriebszeiten für den Kindergarten werden wie folgt festgelegt: 
 

Für den Zeitraum von 01. September bis 31. Juli: 

 Für Halbtagsbesucher von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 11:30 Uhr 

 Für Ganztagsbesucher von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 

Betriebszeiten für die Kindertagesstätte wird wie folgt festgelegt: 
 

Für den Zeitraum von 01. September bis 31. Juli: 

 Für Halbtagsbesucher von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 11:15 Uhr 

 Für Ganztagsbesucher von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 

 
Der Kindergarten bleibt an folgenden Tagen geschlossen: 

 Weihnachtsferien 

 Ostern – Gründonnerstag, Karfreitag 

 14 Tage Betriebsurlaub im August sowie  

 weitere Tage laut Jahresplan 
 
Weitere freie Tage werden im Jahresplan rechtzeitig bekannt gegeben und an der 
Eingangstür kundgemacht. 
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Sommerbetrieb für Kindergarten und Kinderkrippe 
  
Bei einer verbindlichen Anmeldung von mindestens 7 Kindern pro Woche ist der 
Kindergarten auch im August (ausgenommen Betriebsurlaub) geöffnet. Die Gruppen richten 
sich nach Bedarf nach der Anzahl der Kinder. Eine übergreifende Sommerbetreuung mit 
dem Hort ist möglich. 

 
Nähere Informationen werden zeitgerecht kundgemacht. 
 
 
 

§ 5 GELDLEISTUNGEN 
 
Für den Besuch des Kindergartens und der Kindertagesstätte ist vom 
Erziehungsberechtigten ein Beitrag zu leisten. 
 
Seitens der Kärntner Landesregierung – Abteilung 6, wird die Bildung und Betreuung Ihres 
Kindes gefördert, wodurch für Sie Betreuungskosten entfallen. 
 
Folgende Beiträge sind zu leisten: 
1. Für die Verpflegung wird für Ganztagsbesucher (Kindergarten und Kindertagesstätte) 

monatlich ein Beitrag in der Höhe von € 60,00 eingehoben. 
 

2. Für Bastelmaterialien wird pro Halbjahr ein Unkostenbeitrag in der Höhe von € 20,00 
eingebhoben. 

 
3. Für Halbtagsbesucher werden für ein außerordentliches Mittagessen einmalig jeweils 

€ 4,00 eingehoben. 
 
Die Beiträge gemäß Punkt 1 und 2 sind monatlich 14 Tage nach Erhalt der Vorschreibung zu 
entrichten. Die Abwesenheit des Kindes berechtigt nicht zur Unterlassung der 
Beitragszahlung. 
 

§ 6 AUSTRITT 
 
Der Austritt des Kindes aus dem Kindergarten bzw. der Kindertagesstätte während des 
Kindergartenjahres ist mindestens 14 Tage vorher der Kindergartenleitung zu melden. Bei 
verspäteter Abmeldung ist der Elternbeitrag des Folgemonates zu entrichten. Unterjährige 
Abmeldungen sind nur aus wichtigen Gründen möglich. 

 
 

 
§ 7 ENTLASSUNG 

 

Gründe für eine Entlassung: 
 

a) Wenn das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträchtigung 
aufweist, die eine Gefährdung der anderen Kinder befürchten lässt 

b) das Kind eine psychische oder physische Behinderung/Beeinträchtigung aufweist, die 
eine schwerwiegende Störung der Erziehungsarbeit befürchten lässt 

c) Verletzungen der Bestimmungen der Kinderbildungs- und betreuungsordnung durch 
die Erziehungsberechtigten 

d) Zahlungsrückstände beim Kindergartenbeitrag 
e) längeres oder wiederholtes Fernbleiben des Kindes ohne Grund oder Meldung 
f) wiederholtes verspätetes Abholen des Kindes vom Kindergarten 
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g) Nichtvorlage von erforderlichen Gutachten in Zusammenhang mit Bedenken über die 
Eignung des Kindes für den Kindergartenbesuch 

 
 
 

§ 8 INKRAFTTRETEN 
 

Die Kinderbildungs- und betreuungsordnung tritt mit Ablauf des Tages der Freigabe zur 
Abfrage im Internet in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 28.07.2022, Zl. 1163-0/2022, außer 
Kraft.  
 
 
 Die Bürgermeisterin/županja: 
 Elisabeth Lobnik, Bakk. 
 
Freigegeben am: 21.07.2023 
 

 
UREDBA 

 
občinskega sveta Trške občine Železna Kapla-Bela z dne 20. 7. 2023, 

številka: 1155-0/2023, s katero se odreja pravilnik o izobraževanju in varstvu otrok v 
skladu s 14. čl. Koroškega zakona o izobraževanju in varstvu otrok – K-KBBG, d. z. l. 

št. 13/2011, v različici, nazadnje objavljeni v d. z. l. št. 14/2022. 
 

1. čl. NALOGA 
Ustanove za izobraževanje in varstvo otrok imajo nalogo, da zadovoljujejo potrebe otrok z 
upoštevanjem vsakokratnih družinskih razmer. Družinsko vzgojo je treba podpirati in 
dopolnjevati v skladu s socialnimi, etičnimi in verskimi vrednotami. Razvoj celostne osebnosti 
vsakega otroka in sposobnost za življenje v skupnosti je treba spodbujati v skladu z 
znanstvenimi dognanji in po preizkušenih metodah, zlasti pedagogike, pri čemer sta socialno 
vključevanje invalidnih otrok ter medkulturno učenje osrednjega pomena, na primer s 
spodbujanjem večjezičnosti in pospeševanjem jezika slovenske narodne skupnosti. 
Ustanove za izobraževanje in varstvo otrok morajo vsakemu posameznemu otroku nuditi 
raznolike in razvojni stopnji primerne možnosti pridobivanja izobrazbe in izkušenj. Ustanove 
za izobraževanje in varstvo otrok morajo vsem otrokom posredovati temeljne vrednote  
avstrijske družbe. Vsakega otroka je treba z ustrezno vzgojo, naravnano na te vrednote, 
usposobiti za to, da so napram vsem ljudem odprti, strpni in spoštljivi, ne glede na njihov 
izvor in odklanjajo nestrpno mišljenje.    
 
Splošni otroški vrtci morajo otroke pripravljati na vstop v šolo, pri čemer je treba izključiti 
vsakršen pritisk uspešnosti in vsakršen šoli podoben pouk. Poleg tega morajo s starosti 
primerno vzgojo in izobraževanjem spodbujati telesno-motorične sposobnosti, duševni, 
umski, jezikovni, etični in socialni razvoj otrok ter v okviru možnosti elementarne pedagogike 
spodbujati dosego šolske zrelosti ter potrebnega jezikovnega znanja. Splošni otroški vrtci 
morajo otroke krepiti pri razvijanju njihovih predopismenjevalnih matematično-tehničnih, 
naravoslovnih sposobnosti ter podpirati umetniško- in umetnostno-ustvarjalno, čustveno, 
psihosocialno in fizično razvojno stopnjo otrok. Pospeševalni otroški vrtci morajo svoje 
naloge opravljati z upoštevanjem potreb otrok s posebnimi potrebami.  
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Otroške jasli imajo zlasti nalogo, da otroke aktivno spremljajo in spodbujajo pri njihovem 
razvoju ter v intenzivnem sodelovanju z vzgojnimi upravičenci dopolnjujejo družinsko 
izobraževanje, vzgojo in varstvo v fazi navezovanja, osamosvajanja in samoodkrivanja. V 
okviru oblikovanja osebnosti je treba vsakega posameznega otroka sprejeti kot svojo 
osebnost v njegovi celoti in spoštovati ter krepiti njegovo dostojanstvo, veselje in 
vedoželjnost.   
 
Otroške jasli in otroški vrtec Trške občine Železna Kapla-Bela se vodijo dvojezično, to 
pomeni, v nemščini in slovenščini. 
 

2. čl. POGOJI ZA SPREJEM 
 

Otroci se sprejemajo z ozirom na prosta mesta. 
 
Pogoji za sprejem so: 

a) dopolnjeno prvo leto starosti, 
b) telesna in umska sposobnost otroka, 
c) prijava s strani vzgojnega upravičenca,  
d) predstavitev otroka ob prijavi, 
e) pisna obveza vzgojnega upravičenca, da bo upošteval pravilnik o izobraževanju in 

varstvu otrok. 
 
V primeru polne zasedenosti veljajo za sprejem prednostno naslednji kriteriji: 

a) otroci iz lastne občine (stalno prebivališče) 
b) otroci predšolske starosti 
c) otroci, katerih starša sta oba zaposlena. 

 
Število otrok v skupini v splošnem otroškem vrtcu ne sme biti večje od 24, v otroških jaslih pa 
ne večje od 15. 
 
V ustanovo za izobraževanje in varstvo otrok, ki ni pospeševalni otroški vrtec ali 
pospeševalno pošolsko varstvo, se otroci s posebnimi potrebami lahko sprejmejo v namen 
izobraževanja, vzgoje in varstva, če so dani prostorski in kadrovski pogoji, potrebni glede na 
vrsto prizadetosti in če je pričakovati, da bo skupno varstvo glede na stopnjo in vrsto 
prizadetosti otroka mogoče. (K-KBBG 3. čl.). 
 
Če obstajajo pomisleki glede telesne ali umske sposobnosti otroka za obiskovanje otroškega 
vrtca, se lahko zahteva izvedensko mnenje zdravnika ali psihologa.  
 
 

3. čl. OBVEZA VZGOJNIH UPRAVIČENCEV 
 

Da bi bil zagotovljen harmoničen potek dneva, je treba upoštevati naslednje točke: 
 

 Vsakega otroka naj bi spravljali v otroški vrtec najkasneje do 9. ure ter naj bi ga 
prihajali spet iskat točno, v obratovalnem času. Svojemu otroku s tem dajete 
možnost, da se udeležuje učinkovitega izobraževalnega in vzgojnega dela. 
 

 Obisk otroškega vrtca mora biti reden.    
 

 Obveznost nadzora v obratu se torej začne z osebno predajo otroka sodelavcu/ 
sodelavki otroškega vrtca. Konča se s predajo otroka s strani sodelavca/sodelavke 
vzgojnemu upravičencu ali pooblaščeni in pisno imenovani osebi, ki lahko izkaže 
svojo istovetnost ali je sodelavcem/sodelavkam znana. 
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 Vzgojni upravičenci morajo skrbeti za to, da otroka spravljajo v otroški vrtec in ga tja 
prihajajo iskat nadzorne osebe v smislu zakona o varstvu mladoletnikov. Če otroka 
prihajajo iskat starejši sorojenci, je za to potrebno pisno potrdilo vzgojnih 
upravičencev. 
 

 Otroški vrtec ni odgovoren za varstvo otrok na poti v in iz otroškega vrtca ter za 
pripetljaje zunaj obratovalnega časa.  
 

 Za opravljanje izobraževalnega in vzgojnega dela potrebuje elementarna pedagoginja 
čas. Kratke informacije se lahko izmenjavajo, ko otroka privedete v vrtec in ko ga 
prihajate iskat, za daljše pogovore se, prosimo, dogovorite za sestanek.   
 

 Otroka je treba spravljati v otroški vrtec ustrezno negovanega in oblečenega. 
 

 Otroku se lahko v otroški vrtec da s seboj kaka plišasta žival ali kaj podobnega od 
doma, da se mu olajša novi začetek. Nadaljnjih igrač mu naj ne bi dajali s seboj – 
otroški vrtec ne prevzema odgovornosti. Treba je skrbeti za to, da otrok v otroški 
vrtec ne nosi s seboj denarja – tudi za tega vrtec ne prevzema odgovornosti.  
 

 Za izgubo ali zamenjavo oblačil vrtec ne prevzema odgovornosti.  

 Vodstvo otroškega vrtca je treba takoj obvestiti o vsaki otrokovi obolelosti ali 
izostanku iz drugih razlogov. Zaradi nevarnosti okužbe je ponovno obiskovanje 
otroškega vrtca po infekcijskih boleznih dovoljeno le po predložitvi zdravniškega 
potrdila.  

 

 Če bi otrok zbolel v otroškem vrtcu, naj bi po obvestilu s strani vodje otroškega vrtca 
čimprej prišli po svojega otroka ali osebno ali pa primerna oseba. 
 

 Ušivi otroci smejo ponovno v otroški vrtec šele, ko nimajo več uši in gnid. 
 

 Za informacije in pritožbe sta pristojni vodstvo in/ali elementarna pedagoginja, ki vodi 
skupino.     

 Med delovnim letom v otroškem vrtcu morajo otroci najmanj pet tednov, od teh 

najmanj dva neprekinjena tedna, preživeti zunaj ustanove. (K-KBBG 15. čl. 2. odst.) 

 
 

Otroci morajo imeti s seboj: 
 
Za obiskovanje otroškega vrtca so potrebni nekateri predmeti, glede katerih prosimo, da jih 
čitljivo označite z otrokovim imenom. V tej zvezi se lahko preprečijo zamenjave, ki 
neizogibno nastopajo ob velikem številu otrok in otroke lahko vznemirjajo.   
 
Seznam predmetov izroči vodstvo otroškega vrtca. 
 
 
Informacije o obveznem letu obiskovanja otroškega vrtca: 
 
Otroški vrtec ima nalogo, da v obveznem letu obiskovanja otroškega vrtca z vzgojo in 
izobraževanjem, v skladu z razvojno stopnjo, v posebni meri pospešuje telesni, duševni, 
umski, nravni ter socialni razvoj in po preizkušenih metodah predšolske pedagogike podpira 
dosego sposobnosti za šolo. V okviru oblikovanja osebnosti je treba vsakega posameznega 
otroka sprejeti kot svojo osebnost v njegovi celoti, ga krepiti in pripravljati na šolo. Spoštovati 
in spodbujati je treba njegovo dostojanstvo, veselje in vedoželjnost. Učenje naj poteka z 
upoštevanjem oblik učenja v zgodnjem otroštvu na način, ki je za otroka celosten in igriv, z 
izogibanjem togim časovnim strukturam in šoli podobnim učnim enotam. 
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Otroci, zavezani obisku otroškega vrtca (21. čl. K-KBBG), morajo otroški vrtec obiskovati 
vsega skupaj 20 ur na teden, porazdeljeno na najmanj 4 dni. 
 
Izostanek iz otroškega vrtca je dopusten le v primeru upravičene otrokove zadržanosti kot so 
zlasti 
 

a) bolezen otroka ali svojca ali smrt svojca, 
b) odsotnost zaradi dopusta v obsegu do petih tednov v obveznem letu obiskovanja 

otroškega vrtca, ali 
c) izreden dogodek. 

 
Vzgojna upravičenca morata vodjo otroškega vrtca obvestiti o vsaki otrokovi zadržanosti. 
 

Glede otrok, ki obiskujejo otroški vrtec v okviru obveznega leta obiskovanja otroškega vrtca, 
je treba enkrat na leto obvezno imeti pogovor o njihovem razvoju. (K-KBBG 3. odst. 16.a čl.) 

 

 

4. čl. OBRATOVALNI ČAS 

 
Obratovalni čas otroškega vrtca se določi takole: 
 
Za obdobje od 1. septembra do 31. julija: 

 za poldnevne obiskovalce od ponedeljka do petka od 07:00 do 11:30 

 za celodnevne obiskovalce od ponedeljka do petka od 07:00 do 16:30 
Obratovalni čas otroških jasli se določi takole: 
 
Za obdobje od 1. septembra do 31. julija: 

 za poldnevne obiskovalce od ponedeljka do petka od 07:00 do 11:15 

 za celodnevne obiskovalce od ponedeljka do petka od 07:00 do 16:00 
 

Otroški vrtec je zaprt ob naslednjih dneh: 

 med božičnimi počitnicami 

 za veliko noč – veliki četrtek, veliki petek 

 med 14-dnevnim kolektivnim dopustom v avgustu ter  

 ob dodatnih dneh v skladu z letnim načrtom 
 
Nadaljnji prosti dnevi se pravočasno naznanijo v letnem načrtu in objavijo na vhodnih vratih. 
 
 

Obratovanje otroškega vrtca in otroških jasli v poletnem času 
 
V primeru obvezujoče prijave najmanj 7 otrok na teden je otroški vrtec odprt tudi v avgustu 
(razen med kolektivnim dopustom). Skupine so po potrebi odvisne od števila otrok. Skupno 
poletno varstvo skupaj s pošolskim varstvom je možno. 
 
Podrobnejše informacije se razglasijo pravočasno. 
 
 

5. čl. DENARNE DAJATVE 
 

Za obiskovanje otroškega vrtca in otroških jasli mora vzgojni upravičenec plačevati 
prispevek. 
 
Koroška deželna vlada – Oddelek 6 podpira izobraževanje in varstvo vašega otroka, zaradi 
česar odpadejo varstveni stroški za vas. 
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Plačevati je treba naslednje prispevke: 
1.   Za prehrano se za celodnevne obiskovalce (otroškega vrtca in otroških jasli) pobere 

prispevek v višini 60,00 € na mesec. 
 
2. Za stroške materiala za ročna dela se na polletje pobere prispevek v višini 20,00 €. 
 
3. Za poldnevne obiskovalce se za posamezno izredno kosilo poberejo vsakokrat 4,00 €.  
 

Zneska iz 1. in 2. točke je treba plačati mesečno v 14 dneh po prejemu računa. Otrokova 
odsotnost ne upravičuje neplačila prispevkov. 

 

 

6. čl. IZSTOP 

 
O izstopu otroka iz otroškega vrtca oz. otroških jasli med delovnim letom otroškega vrtca je 
treba vodstvo otroškega vrtca obvestiti najmanj 14 dni prej. V primeru prepozne odjave je 
treba plačati starševski prispevek za naslednji mesec. Odjave med letom so možne le iz 
pomembnih razlogov. 
 

7. čl. ODPUST 
 

Razlogi za odpust: 
 

a) če otrok kaže psihično ali fizično prizadetost/motnjo, glede katere se je bati, da bi  
ogrožala druge otroke  

b) če otrok kaže psihično ali fizično prizadetost/motnjo, glede katere se je bati, da bi 
močno motila vzgojno delo 

c) kršitve določb pravilnika o izobraževanju in varstvu otrok s strani vzgojnih upravičencev 
d) zaostanki pri plačilu prispevka za otroški vrtec 
e) daljša ali ponavljajoča se odsotnost otroka brez razloga ali obvestila 
f) ponavljajoče se prepozno prihajanje po otroka v otroški vrtec 
g) nepredložitev potrebnih izvedenskih mnenj v zvezi s pomisleki glede sposobosti otroka 

za obiskovanje otroškega vrtca 
 
 

8. čl. ZAČETEK VELJAVNOSTI 
 

Pravilnik o izobraževanju in varstvu otrok začne veljati s potekom dne omogočitve dostopa 
na spletu.  
 
Obenem preneha veljati uredba občinskega sveta z dne 28.07.2022, št. 1163-0/2022. 
 
 

 

 Županja: 
 Elisabeth Lobnik, bak.  

 
Dostop omogočen dne: 21.07.2023 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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TOP 15 - Abschaltung Straßenbeleuchtung 
Berichterstatter: GR Gabriel Hribar 

 

Seitens der Gastronomie- und Tourismusbetriebe wurde der Wunsch geäußert, 

während der Tourismussaison (Sommermonate) die Straßenbeleuchtung auch unter der 

Woche (Sonntag bis Donnerstag) erst später abzuschalten.  

Da es länger hell ist, schaltet sich die Beleuchtung erst sehr spät ein und ist nur sehr 

kurz eingeschaltet (bis 23:00 Uhr). Der Vorschlag wäre, die Abschaltung während der 

Sommermonate von Sonntag bis Donnerstag um 1-2 Stunden nach hinten zu 

verschieben. 

Derzeitige Einstellung: 

Sonntag – Donnerstag Abschaltung 23:00-05:00 Uhr 

Freitags ab 01:00 Uhr  

Samstags keine Abschaltung 

 

Die Abschaltung wurde im Ausschuss für Energie, Klima, Natur- und Umweltschutz 

diskutiert. Beschlossen wurde, dass die Straßenbeleuchtung während der 

Sommermonate Juli und August von Sonntag bis Donnerstag erst um 01:00 

abgeschaltet wird. Die restlichen Abschaltzeitpunkte sollen bestehen bleiben. Nach 

den Sommermonaten soll die Abschaltung wieder wie bisher erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

TOP 16 Sonderjagdgebiet Trögern VIII 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 
 

Für das Gemeindejagdgebiet Trögern VIII ist derzeit ein Jagdverwalter bestellt.  

Als weitere Vorgehensweise soll die Jagd unter den im Jahr 2020 festgelegten 

Rahmenbedingungen neu ausgeschrieben werden. Als Frist soll der 31.08.2023 

festgelegt werden. Bis dahin können Anträge schriftlich beim Gemeindeamt 

eingebracht werden. 
 

Sollte es zu keiner Lösung kommen, so würde es zu einer Versteigerung des 

Sonderjagdgebietes kommen müssen. 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Energie, Klima, Natur- Umweltschutz / odbor za energijo, klimo 

in varstvo okolja stellt im Wege des Gemeindevorstands an den Gemeinderat 

einstimmig den Antrag, die Straßenbeleuchtung während der Sommermonate Juli 

und August von Sonntag bis Donnerstag erst um 01:00 Uhr abzuschalten. Die 

restlichen Abschaltzeitpunkte sollen bestehen bleiben.  
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Um 19:28 - vor eingehen in diesen TO-Punkt, verlässt GR Gabriel Hribar wegen 

Befangenheit den Sitzungssaal und ist auch zur Zeit der Abstimmung nicht anwesend. 
 

Bgm
in

 Elisabeth Lobnik, Bakk.: Nach Rücksprache mit dem Land und der BH 

Völkermarkt gibt es nur zwei Möglichkeiten - 1. eine Einigung oder 2.  eine 

Versteigerung.  
 

Mit 18 Stimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
(GR Gabriel Hribar hat vor der Diskussion den Sitzungssaal verlassen und war auch zur Zeit der Abstimmung 

nicht anwesend.) 

 

TOP 17 Antrag § 41 K-AGO der ÖVP-Gemeinderatsmitglieder – Keine 

Mautgebühr für die Eisenkappler Gemeindebürger/innen bei Benützung der 

Hochobirstraße  
Berichterstatter: GR Michael Arbeitstein 
 

Die Mitglieder der ÖVP-Gemeinderatsfraktion haben in der Sitzung des 

Gemeinderates am 27.04.2023 nachstehenden Antrag eingebracht: 
 

 

Antrag: 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die 

Neuausschreibung des Gemeindejagdgebietes Trögern VIII unter den im Jahr 2020 

festgelegten Rahmenbedingungen beschließen. 
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Nach dem Beschluss im GR über die Erhöhung auf 8 Euro und Reduktion für 

Einheimische auf 4 Euro wurde von Grundeigentümern Kritik geäußert, dass dies nicht 

in ihrem Sinne sei! 
 

Tatsächlich ist in der Vereinbarung eine Mindestmaut pro Fahrt von 6 Euro geregelt. 

Eine Reduktion für Bevölkerungsgruppen ist allerdings auch nicht explizit 

ausgenommen. Sehr wohl ist ausgeführt, wer alles gratis zufahren kann. - Nicht nur 

Eigentümer, sondern auch deren Dienstleister, etc. 
 

In der Vollversammlung wurde die Reduktion mit 3 Gegenstimmen beschlossen. 

Allerdings mit der Auflage, am Ende dieser Saison zu ermitteln, wieviel die Reduktion 

„kostet“, sprich Mindereinnahmen verursacht. 
 

Ebenso ist in der Vereinbarung geregelt, dass bis 10.12. eines jeden Jahres ein 

Vierergremium die Maut für das nächste Jahr festzulegen hat. 1x Gde, 1x ÖTK, 2x 

Grundeigentümer. 
 

Es wird vorgeschlagen, den Antrag derzeit aus oben angeführten Gründen abzulehnen, 

jedoch als Verhandlungsbasis von Seiten der Gemeinde für die Gespräche im 

Dezember 2023 heranzuziehen.  
 

 

 
 

 

 

 
 

Im Gemeinderat wurde ausführlich darüber diskutiert. Alle Fraktionen haben sich 

ausgesprochen dem Antrag zuzustimmen bzw. sind dafür, den BürgerInnen keine Maut zu 

verrechnen. Dies soll die Grundlage für die Verhandlungen im Winter sein. 
 

GR Gabriel Hribar: Aufgrund der massiven Teuerungswelle für die Bürger- als 

Gegenlenkung wird seitens der EL dem ÖVP-Antrag zugestimmt. 
 

Bgm
in

 Elisabeth Lobnik: Im Jahre 2009 wurde eine Pacht auf die Dauer von 25 Jahren 

beschlossen. Die Maut wird im Gremium bis zum 10.12. jährlich neu festgelegt. Das 

Gremium besteht aus zwei Stimmen Grundeigentümer, eine Stimme ÖTK, eine Stimme dazu 

ist von der Gemeinde. Die Gegenargumente der Grundeigentümer sind, dass bei weniger 

Mauteinnahmen weniger Geld für Sanierungsmaßnahmen vorhanden ist. Heuer wurde viel in 

Straßensanierungsarbeiten investiert, der Schranken wurde besser eingestellt und ein 

Münzwechsler wurde installiert. Es wird heuer genau aufgezeichnet werden, wieviel erfolgen 

Fahrten durchgeführt werden. So wären es bei 1.000 Fahrten 2.000.—Euro 

Mindereinnahmen im Jahr.  
 

GV Markus Korotaj: Hätte nicht erwartet, dass von allen Fraktionen eine Zustimmung zu 

unserem Antrag kommt. Möchte noch anmerken, dass die Fahrbahnschäden nicht von den 

PKW alleine verursacht werden, sondern vorwiegend von den LKW-Transporten wo nicht 

aufgepasst wird.  
 
 

 

Antrag: 

Der Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Antrag ablehnen. 
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Franz Josef Smrtnik: Habe im Winter die Schneeräumarbeiten gesehen, hier wurde auch 

nicht aufgepasst. Es müssen Gespräche mit den Grundeigentümern geführt werden.  
 

Mit 19 Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Vor Eingang in die nichtöffentliche Sitzung wird ein Antrag der EL 

Gemeinderäte verlesen: 

 

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Finanzen, Sicherheit und Tourismus / Odbor za 

finance, varnost un turisem, zugewiesen. 
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Nichtöffentlicher Teil der Sitzung:  

 

TOP 18 Personalangelegenheiten 
Berichterstatterin: Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Bakk 

 

 
 

Von Frau Bgm
in

 Elisabeth Lobnik werden die Gemeinderatsmitglieder noch über den 

Gemeindeseniorentag informiert und um Mithilfe gebeten.  

 
 

 


